
Andi Meyer, Geschäftsführer CURAVIVA Baselland

Gut leben im Alter



•33 Alterszentren und Pflegeheime

•31 Trägerschaften



•33 Alterszentren und Pflegeheime

•31 Trägerschaften

• Stationäre Langzeitpflege

• Pflegewohnungen

• Demenz-Wohngruppen und –Oasen, Psychogeriatrie

• Wohnungen mit Dienstleistungen / Alterswohnungen

«Inhouse-Spitex»

• Kurzzeitaufenthalte, Ferien-/Entlastungsplätze

• Tages- und Nachtstrukturen

• Malzeitendienst, Ergo-/Physiotherapie, Wundpraxis, …

• Café/Restaurant, Kiosk, Fitness, …



Über 4000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter; 80% Frauen



Ca. 300 Ausbildungsplätze



• über 3200 BewohnerInnen

• 1/3 Männer



1.1 Mio. Pflegetage



86 Gemeinden

53 Krankenversicherer

3 Versicherungs-Gruppen



Sandro Zamengo

Präsident

Finanzen

Marc Boutellier

Fachentwicklung
Claudia Fuchs

Recht

Roland Schmidt

Vize, HRM

Thomas Studer

Trägerschaften

Beat Brunner

Berufsbildung

Qualität

Cécile Jenzer

Politik
Jolanda Eggenberger

Marketing, Kommunikation & Projekte

Andi Meyer

Geschäftsführer

Isabelle Kunzelmann

Backoffice
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Unser Auftrag: Wir …

vertreten die 
Interessen der 
APH

• Kanton

• Gemeinden

• Versicherern

• Spitäler / Spitex

• CURAVIVA Schweiz 

fördern 
Fachkompetenz

• Betriebswirtschaft

• Pflege / Betreuung

• Qualität

• HRM

• Strategie

informieren über 
Altersthemen

• Website / Extranet

• Newsletter

• Veranstaltungen

• Medien

• Alterspolitik
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Verschiedene Dienstleistungen

• Interessenvertretung

• Qualität

• Finanzierung

• Infos

• Website

• Newsletter

• Ombudsstelle

• Kennzahlen

• Taxen

• Lohnerhebung

• Betriebswirtschaftliche Instrumente

• Bedarfsanalysen

• Tarifverträge

• Rechtsberatung

• Veranstaltungen

• Berufbildung

• Weiterbildung

• Vernehmlassungen

• Alterspolitik

• Medienmitteilungen

• Fachgruppen

• Interessenvertretung

• Vernetzung
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Zielgruppen intern
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Zielgruppen extern
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Informationen für Sie

• Unsere Webseite: 

curaviva-bl.ch

• Extranet – auf der 

Webseite ganz 

rechts!

• Newsletter: anmelden 

unter 

curaviva-bl.ch/news

http://www.curaviva-bl.ch/
https://www.curaviva-bl.ch/news
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Aufgaben, Profil, Haftung von Stiftungsräten

Thomas Studer Vorstandsmitglied

Curaviva Baselland
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Übersicht über die Aufgaben 

20.09.2018
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Zeit aufwenden für ...

... Gespräche mit Geschäftsleitung / Bereichsleitungen

... Begegnungen mit Bewohnerinnen und Bewohnern

... regelmässigen Sitzungen

... einen jährlichen Workshop

... Weiterbildungsveranstaltungen

... Lobbying
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Fachwissen einbringen über ...

... die Betriebsorganisation

... das Finanz- und Rechnungswesen 

... das Personalrecht

... medizinische Kenntnisse

... seine beruflichen Erfahrungen
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Sich laufend Informieren über ...

... die Entwicklungen im Gesundheitswesen

... Veränderungen der betrieblichen Kennzahlen

... den aktuellen Qualitätsstandard 

... die Pensionskasse

... Veränderungen des Stiftungsvermögens
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Fragen stellen ...

... zum laufenden Betrieb

... zu den Jahreszielsetzungen

... zur Ausrichtung der Unternehmensstrategie

... zur Entwicklung im Gesundheitswesen

... zu neuen Geschäftsfeldern
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Verantwortung übernehmen für folgende Aufgaben ...

... Erreichung des Stiftungszwecks

... strategische Ausrichtung des Heimbetriebes

... Aufsicht über die Geschäftsführung

... die Verwaltung des Stiftungsvermögens

... wichtige Personalentscheide

... Regelung der Unterschrifts- und Vertretungsbefugnisse der Stiftung

... Wahl des Stiftungsrates und der Revisionsstelle

... Abnahme des Budges und der Jahresrechnung
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Die Frage nach der Haftung

Pflichtverletzung

Der Stiftungsrat muss für einen Schaden dann einstehen, wenn er eine 

Pflichtversetzung begangen hat. (BVG, BVV2 und Art. 80 ff. ZGB)
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Netzwerken

• das persönliche Netzwerk aktivieren

• Beziehungen zur Verfügung stellen
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Übersicht über die Aufgaben 

20.09.2018



Überblick zu den Neuerungen für Alters- und Pflegeheime in BL seit 1. Januar 

2018

Gabriele Marty, 22. August 2018
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Inhalt: Neuerungen 2018

− Neues Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)

− Neue Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung (APV)

− Anpassung der Verordnung  über die Finanzierung von stationären 
Pflegeleistungen per 1. Januar 2018 (MiGeL)

− Anpassung der Verordnung  über die Finanzierung von stationären 
Pflegeleistungen ab 1. Januar 2019 (Anhörung)

− Ausblick geplantes VAGS-Projekt Revision EG KVG (VAGS=Verfassungsauftrag 
Gemeindestärkung)
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Neues Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) und 

neue Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung (APV) 

ab 1. Januar 2018 ( SGS 941 und 941.11)
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Ziele

− Eine möglichst effiziente, kostenbewusste, qualitativ 
gute und steuerbare Versorgung bei höchstmöglicher 
Lebensqualität für die ältere Bevölkerung im Kanton BL 
im ambulanten und stationären Pflegebereich.

− Stichworte: «koordinierte Versorgung» und Aufbau einer 
«Versorgungskette» 

− Gemeinden schliessen sich zur Erfüllung der neuen 
Aufgaben in Versorgungsregionen zusammen (bis Ende 
2020).



Ambulante 
Versorgung 

(Spitex)

Medizinische 
Grund-

Versorgung

(Hausarzt, 
Apotheke)

Stationäre 
Versorgung 

(Heim)

Integrierte 
Versorgungs-

modelle

Pflegende 
Angehörige

Intermediäre 
Angebote 
wie Tages-

und 
Nachtstätten

Betreutes 
Wohnen

29

Neue Modelle sind gefragt und werden gefördert ….
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Ebene Versorgungsregion – neue Aufgaben Gemeinde 

− Die Gemeinden betreiben innerhalb der 
Versorgungsregion eine Informations- und 
Beratungsstelle (§ 15) oder beauftragen eine Institution 
mit der Führung einer solchen Stelle.

− Sie erstellen innerhalb der Versorgungsregion ein 
Versorgungskonzept (§20). Dieses muss Angebote für 
den ambulanten, intermediären und stationären Bereich 
umfassen, sowie Demenz und Palliative Care.

− Die Versorgungsregionen schliessen mit den 
Leistungserbringern, die erforderlich sind, 
Leistungsvereinbarungen (§21) ab.
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Neuerungen für Alters- und Pflegeheime (APH) gültig seit 1. Januar 2018

− Alters- und Pflegeheime können keine kantonalen Investitionsbeiträge mehr 
beantragen. Vor dem 31. Dezember 2017 bewilligten Neu- und Umbauvorhaben 
erhalten noch im bewilligten Umfang Beiträge.

− § 5+6 APG: Bewilligungen sind neu auch für Alters- und Pflegeheime nötig (galt 
bisher nur für Spitexorganisationen). 

− D.h. alle Alters- und Pflegeheime müssen bis Ende Jahr über eine Bewilligung 
verfügen (Einreichung bis Ende November 2018).

Details dazu siehe APV (SGS 941.11) und Webseite Amt für Gesundheit: 
www.afg.bl.ch

http://www.afg.bl.ch/
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Qualitätssicherung (§11)

− §11 Abs.1: Die Gemeinden setzen je 1 aus Vertretungen der Gemeinden, der 
Leistungserbringer und der Direktion bestehende Qualitätskommission für den 
ambulanten und den stationären Bereich ein.

− Qualitätskommission (Leitung Gemeindevertreterin) für den stationären Bereich 
ist konstituiert und am Arbeiten.

Neu:

Der Regierungsrat legt auf Antrag der Qualitätskommissionen das 
Qualitätsverfahren, die Grundanforderungen an die Qualität sowie die 
Qualitätskontrollstelle für die Leistungserbringer fest. (muss noch erfolgen) 
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Ausbildungsverpflichtung (§12)

Gesetzliche Ausgangslage APG: 

− Ambulante und stationäre Leistungserbringer sind verpflichtet, entsprechend den 
betrieblichen Möglichkeiten Aus- und Weiterbildungsplätze für Pflegeberufe 
anzubieten.

− Die Leistungserbringer können verpflichtet werden, an einem Programm 
teilzunehmen, in welchem die Zahl der Ausbildungsplätze für jeden Betrieb 
verbindlich festgelegt wird. 

Geplantes Vorgehen:

Ausbildungspotentialanalyse der OdA Gesundheit beider Basel in Zusammenarbeit 
mit Curaviva BL wird abgewartet.
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Monitoring (§14)

Gesetzliche Ausgangslage:

− Abs. 1: Die Direktion führt ein Monitoring betreffend die Kosten- und 
Leistungsdaten durch.

− Abs. 5: Der Regierungsrat kann die Erfassungsmethodik sowie Vorschriften zur 
Rechnungslegung und Leistungserfassung erlassen.

Vorgehen:

− FG Monitoring (Leitung VGD) ist seit einiger Zeit bei der Erarbeitung und 
Aufbereitung der Datensets.

− Aktuell wird ein Vorschlag zur Erfassungsmethodik erarbeitet z.H. des 
Regierungsrates.
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Sicherstellung (§ 42)

Gesetzliche Ausgangslage (neu):

− Die stationären Pflegeeinrichtungen sind berechtigt, von Bewohnerinnen und 
Bewohnern beim Eintritt eine Sicherstellung in der Höhe von max. 2 
Monatsbetreffnissen der selbst zu tragenden Kosten zu verlangen.

− Kann die Bewohnerin oder der Bewohner die Sicherstellung nachweislich nicht 
aus eigenen Mitteln bezahlen, kann die Pflegeeinrichtung bei der Gemeinde eine 
subsidiäre Kostengutsprache beantragen.

Detailregelung: §16+17 APV (SGS 941.11)
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Anpassung der VO über die Finanzierung von 

Pflegeleistungen (SGS 362.14)
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Anpassung der Pflegenormkosten (PNK) in BL

rückwirkend per 1. Januar 2018 

− Regierungsratsbeschluss vom 22. Mai 2018.

− Ausgangslage: zwei Bundesverwaltungsgerichtsurteile vom Herbst 2017 zur 
MiGeL-Problematik.

− Erhöhung der Pflegenormkosten (PNK) im Kanton BL rückwirkend per 1. Januar 
2018 von bisher CHF 68.25 auf CHF 69.40.
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Anpassung der Pflegenormkosten (PNK) in BL ab 2019 

− Der Regierungsrat hat am 8. Mai eine Vorlage zur Anpassung der 
Pflegenormkosten ab 1. Januar 2019 in eine dreimonatige Anhörung gegeben 
(Frist bis 10. August 2018).

− Er schlägt ein zweistufiges Vorgehen vor, d.h. ein Pflegenormkostensatz für 
2019/ 2020 von CHF 74.05 und ein auf der Basis der SOMED-Statistik 2018 neu 
zu ermittelnder Pflegenormkostensatz für 2021/2022.

− Im Moment werden die Vernehmlassungsantworten ausgewertet und die Vorlage 
gegebenenfalls angepasst.

− Der Regierungsrat entscheidet voraussichtlich im Oktober 2018.

− Die vorgesehene Festlegung soll eine Interimslösung sein. 
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Ausgangslage Restfinanzierung 

− Festlegung der Pflegenormkosten (Restfinanzierung) erfolgt bisher im Kanton 
Basel-Landschaft auf der Basis des Einführungsgesetzes zum 
Krankenversicherungsgesetz EG KVG (SGS 362) kantonsweit einheitlich durch 
den Regierungsrat. Die Restkostenfinanzierung wird periodisch angepasst und 
von den Gemeinden getragen. 

− Diese rechtliche und finanzielle Konstellation verletzt das Prinzip der fiskalischen 
Äquivalenz.

− Auftrag: VAGS (=Verfassungsauftrag Gemeindestärkung) Projekt zur Revision 
des EG KVG (unter Einbezug aktueller Entwicklung auf Bundesebene)
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Zielsetzung VAGS-Projekt 

VAGS-Projektauftrag: Die Zuständigkeit zur Festlegung der Pflegenormkosten 
(für die ambulante und stationäre Langzeitpflege) soll vom Regierungsrat an die 
Gemeinden oder an die -gemäss Altersbetreuungs- und Pflegegesetz zu 
bildenden- Versorgungsregionen übertragen werden.
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Zeitplan und Vorgehen

− Kanton und Gemeinden starten Ende August 2018.

− Die Projektinitialisierungsphase dient der Problemanalyse und 
Lösungsbeschreibung. Dann wird Ende 4. Quartal 2018 entschieden ob ein 
Projektauftrag erfolgt.

− Wenn dieser erteilt wird, werden in der Projektphase der Entwurf einer 
Landratsvorlage für eine entsprechende Gesetzesrevision erarbeitet. 

− Leistungserbringer sollen im Rahmen einer Anhörung (gegf. Workshops) 
einbezogen werden vor der breiten Vernehmlassung.

− Eine EG-KVG-Änderung wird gemäss Projektplan auf das Jahr 2021 hin 
angestrebt. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Informationen für die Trägerschaften

Auswirkungen des neuen Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) 

und die Einführung der EL-Obergrenze auf die Heimlandschaft

Roland Schmidt-Bühler, Vizepräsident CURAVIVA Baselland

Anstelle graue Fläche ein Bild einfügen
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Themen

− Handlungsfeld der Zukunft

− Umfeld der Heimlandschaft

− Deckelung der Ergänzungsleistung

− Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG)

− Mögliche Ausrichtung: «gesund altern ambulant»
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Handlungsfeld der Zukunft

Allgemein

▪ Der Gesundheitsmarkt befindet sich im Umbruch (Player, Angebote, 

Finanzierung, Klientel, Nachfrageorientierung, Digitalisierung,…)

▪ Die Nachfrage nach APH-Plätzen präsentiert sich uneinheitlich - entgegen allen 

Prognosen und auch entgegen der demografischen Entwicklung (Zunahme der 

Personen 80plus). Ein Indiz ist z.B. die noch nie da gewesene vergleichsweise 

hohe Leerstandsquote in vielen Kantonen. 

▪ Die Alters- und Pflegeheime sind heute kostenmässig am «obersten Rand» 

angelangt. Alternative Angebote gewinnen an Bedeutung.

▪ Die Finanzierungsbereitschaft, bzw. Finanzierungsmöglichkeiten der Kantone 

und Gemeinden stossen an ihre Grenzen.



20.09.2018

Handlungsfeld der Zukunft

Wettbewerb, Spezialisierung und Differenzierung

▪ Das Gesundheitswesen befindet sich im Wettbewerb – trotz massiver 

Reglementierungen der diversen Staatsebenen. 

▪ Die Frage nach der strategischen Positionierung für die Alters- und Pflegeheime 

im Gesundheitswesen wird immer wichtiger. 

▪ Neue Lösungsansätze äussern sich in zunehmender Relevanz von 

Spezialisierung und Differenzierung als Wettbewerbsstrategie.

▪ Kein Pflegezentrum und keine Gemeinde kann das gesamte Spektrum der 

zukünftig geforderten Leistungsangebote selber bzw. autonom anbieten.
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Handlungsfeld der Zukunft

Angebotspalette und Mengen

→Das Leistungsspektrum von 

Pflegezentren wird zukünftig verstärkt 

medizingetrieben sein.

→Die dazu benötigte pflegerische 

Fachexpertise wird erheblich 

ansteigen.

→Dazu benötigen wir gut ausgebildete 

Fachleute

→Dies macht die Pflege nicht billiger!
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Handlungsfeld der Zukunft

Folgerungen

▪ Das bis anhin vorherrschende Streben nach höheren Tarifen ist definitiv passé. 

Dies schliesst nicht aus, dass in der politischen Diskussion punktuell 

kostendeckende Abgeltungen angestrebt werden müssen.

▪ Eine strategische (Neu)-Ausrichtung der Angebotspalette ist langfristig für jede 

Pflegeinstitution unerlässlich. Hier geht es darum festzulegen, ob, wie und in 

welchen Segmenten am Marktwachstum teilgenommen werden soll/kann. Dieses 

Wachstum wird wohl kaum mehr im traditionellen Angebot stattfinden, sondern in 

ambulanten, teilstationären und spezialisierten Bereichen (siehe Pflegemodell 

CURAVIVA CH 2030). 

▪ Denkbar sind in Zukunft wohl auch unterschiedliche qualitative Betreuungs-

Angebote («1 bis 5 Sterne»).
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Umfeld der Heimlandschaft

Heim-

Landschaft

Steigender Kostendruck, Auflagen durch Kanton und 
Gemeinden

Steigende (Qualitäts-) Anforderungen

Deckelung der Ergänzungsleistung

Bedarfsrückgang von stationären Pflegeplätzen ?

Deckungslücke der 2. Säule & anstehende Investitionen
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Deckelung der Ergänzungsleistung

Was hat uns die Teilrevision des Ergänzungsleistungsgesetzes zu AHV und IV in 

den ersten Monaten gebracht?

Mehraufwand (für Heime und Gemeinden)

Erhöhter Spardruck auf stationäre Leistungserbringer

Leistungs-, Qualitäts- und Personalabbau-Thematik ist aktuell

Einschränkung der Wahlfreiheit
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Altersbetreuungs- und Pflegegesetz 

Ziel des Kantons ist:

Eine möglichst effiziente, kostenbewusste, qualitativ gute und steuerbare Versorgung 

bei höchstmöglicher Lebensqualität für die ältere Bevölkerung im Kanton Basel-

Landschaft im ambulanten und stationären Pflegebereich.

Fragen:

✓ Haben die Leistungserbringer bis heute ineffizient und nicht kostenbewusst 

gearbeitet?

✓ Hat sich die Politik Gedanken gemacht, was das Alter noch Wert sein darf?

✓ Was verstehen wir unter höchstmöglicher Lebensqualität?
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Altersbetreuungs -und Pflegegesetz 

Was heisst höchstmögliche Lebensqualität?

Stufe 3 – optimale Pflege

Selbständigkeit wahren, wieder gewinnen

Stufe 2 – angemessene Pflege

Selbständigkeit unterstützen soweit möglich

Stufe 1 – sichere Pflege

Notwendige Pflege, nicht gefährdet (warm – satt – sauber)

Stufe 0 – gefährliche Pflege

Der Bewohner ist gefährdet und erleidet Schäden

Quelle: Care Pflege 2015 – Georg Thieme Verlag Stuttgart
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Altersbetreuungs- und Pflegegesetz

Prototyp einer Verbundlösung für integrierte Versorgung und Betreuung 

Alters-

Wohnung

Alters- & 

Pflege-

Heim

Alters- & 

Pflege-

Heim

Tages-

stätte

Spitex

Situation in Gemeinde vor Fusion Situation in Gemeinde nach Fusion
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Verbundlösung
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Allgemeines zum Stand der Umsetzung APG
Was fehlt und wo müssen wir uns bei der Umsetzung Gedanken machen

Orientierung

An der Würde und der Selbstbestimmung der älteren bzw. pflegebedürftigen 
Menschen

Präzisierungen/Erkenntnisse

Regelung der Verantwortung und der Aufgabenteilung von Kanton und 
Gemeinden

Bürokratie

Generiert unnötige Kosten und Aufwände 

Ganzheitliche Planung

Wer hat eigentlich den Lead bzw. noch die Übersicht?
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Mögliche Ausrichtung: «Gesund altern ambulant»

▪ Bedingt eine enge Zusammenarbeit mit der ambulanten Pflege.

▪ Prozessoptimierungen auf der ganzen Versorgungskette sind zwingend, um die 

kommenden (Zusatz)-Kosten verkraften zu können.

▪ In den APH: Pflegebetten, keine Betreuungsbetten mehr.

▪ Mögliche ambulante Pflege muss favorisiert werden, denn diese Klientel ist für 

die Alters- und Pflegeheime zu teuer.

▪ Eintrittskriterium für APH ist die erhöhte, andauernde Pflegebedürftigkeit.

▪ Begleitetes Wohnen 

▪ Intermediäre und teilstationäre Angebote (inkl. Tages- und Nachtbetreuung)



Wo besteht Handlungsbedarf für die 

Trägerschaften? 

Sandro Zamengo, Präsident

Ressort Finanzen, Administration
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Wo besteht Handlungsbedarf für die Trägerschaften? 

20.09.2018
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• Basis für alle Handlungen: Austausch mit der/den Gemeinde/n: 

→ Die Gemeinde/n ist/sind die grössten Kunden und Zahler. Auch «private» 

Stiftungen und Vereine benötigen einen (neuen?) Leistungsauftrag. 

→ Best-Case: Institution und Gemeinde erarbeiten Auftrag zusammen.

Wahrscheinlicher Case: Gemeinde gibt Leitplanken vor, 

Institution und Gemeinde verhandeln Inhalte, Abläufe, Details. 

Worst-Case: Gemeinde versteht sich als dominierender Teil der Vertrags-

Partner und verhält sich entsprechend.

Wo besteht Handlungsbedarf für die Trägerschaften? 
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→ Folgende Punkte müssen mindestens geklärt werden:

• Rolle der Gemeinde/n (Träger, Stifter, Partner, Auftraggeber, Finanzierer, 

Aufsichtsorgan, Investor,….)

• Rolle der Trägerschaft (oberstes Führungsgremium, Leistungserbringer, 

Verantwortung, Besetzung, …)

• WER finanziert in Zukunft notwendige Investitionen? → Heim = korrekte 

Abschreibungen. → Gemeinde = vertragliche Zusicherung (Zeit!)

• Sollen Gewinne erwirtschaftet werden (können)? → Wenn ja: Verwendung?

(z.B. Schwankungsreserve) → Rolle und Auftrag der Institution?

• Soll die Institution im Rahmen der vorhandenen Leitplanken unternehmerisch

eigenständig bleiben? Ist das mittelfristige Ziel eine Fusion in der Region?

Austausch mit der/den Gemeinde/n:  
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→ Folgende Punkte müssen mindestens geklärt werden:

• Vorgehen beim Budgetprozess (Jahresrechnung ist Sache der Trägerschaft)

• Anzahl Heimplätze, Zielbelegung, Einzel- und Doppelzimmer, usw.

• Qualität der Betreuung und Pflege (heutiges Niveau? mehr? weniger?) 

• Leistungen (Welche? Qualität? Menge? Ausprägung? möglichst viel oder 

«reduced to the maxx»?) →«Bestellung» Gemeinde und Gesellschaft!

• Weitere Angebote (Entlastungs- oder Passerellenbetten? Inhouse-Spitex? 

Betreutes Wohnen? Palliative Care? Demenzbetreuung?, …)

• → Resultat aus Austausch: (Künftige) Taxgestaltung der Institution 

Austausch mit der/den Gemeinde/n:
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Ständige Aufgaben der Trägerschaft…

… und der Geschäftsführung:

• Vision, Leitbild, Strategie (zusammen mit der/den Gemeinde/n?)

• Controlling Strategie, Risiken

• Flexible Aufbauorganisation

• Klare Regelung AKV (Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung)

• Monitoring Kosten(-wachstum)

• Mögliche neue Erträge

• Kooperationen, Synergien

• …
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Konkret in der Praxis: 

• Entsprechen Vision, Leitbild u. Strategie noch den aktuellen oder kommenden 

Gegebenheiten?

• Sind wir in der Lage, die Strategie zu prüfen und mögliche Risiken (frühzeitig) zu 

erkennen?

• Haben wir die richtigen Personen in der Geschäftsführung?

• Entsprechen das Organigramm und die Abläufe (Prozesse!) den aktuellen oder 

kommenden Anforderungen? (inkl. Reglemente / Verträge!)

• Sind AKV korrekt geregelt? Kann das Unternehmen operativ eigenständig arbeiten 

(wichtig: OHNE ständige «Einmischung» des strategischen Organs)?



20.09.2018

Konkret in der Praxis: 

• Wo sind unsere Kostentreiber? Weshalb? Wie ist die Entwicklung? 

• Können wir Leistungen anders machen oder gar weglassen? 

• Wo legen wir drauf? Weshalb? 

• Wie stehen wir im Vergleich zu anderen gleichgelagerten Institutionen? 

• Müssen wir alles selber machen oder kommt ein Outsourcing gewisser Leistungen 

in Frage?

• Haben wir einen «Plan B» für die kommende heikle Finanzsituation?  

(Finanzierung durch Dritte, Personal, Bewohner (finanzielle Leistungskraft)?

• Welche (Zusatz)-Leistungen oder Angebote könn(t)en Erträge generieren?

• Sind unsere (Vorhalte)-Leistungen korrekt abgegolten?

• Wie können wir effizienter werden? Bringt vermehrte IT-Unterstützung Entlastung?
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Konkret in der Praxis: 

• Wo machen Kooperationen mit anderen Leistungserbringern Sinn? Wo besteht 

Synergiepotential (Overhead, Einkauf, Versicherungen, usw.)?

• Grösster Ausgabenblock Personal: Arbeitgeberattraktivität versus finanziellem 

Druck: Gemeinsame Lösungen in der Region?

• Umgang mit neuen Risiken durch die Versorgungsregionen: Finanzierungsrisiken, 

administrative Abläufe (Finanzen: Bonitätsprüfung u. Leistungsfinanzierung geht 

weg vom Heim an die Gemeinde, Zuweisung Pflegeplätze durch Gemeinden →

administrativer Aufwand für Bettenbelegung und Debitorenmanagement)
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Welche Werkzeuge/Ressourcen/Instrumente gibt es? 

• Rascher Austausch (Workshop?) mit dem/n Auftraggeber/n auf Augenhöhe: 

Beide Partner müssen zur Ausgangslage den gleichen Kenntnisstand haben (in 

der Regel: Institution weiss mehr!). Betrifft Markt, Umfeld, externe Faktoren, neue 

Gesetze, interne Faktoren, usw.

• Analyse der IT: Stand? Notwendige Investitionen? Prozessuale Unterstützung? 

(Achtung: Pareto-Prinzip!)

• Zeitstudie (CuraTime oder ähnliches): Skill- und Grade-Mix in der Pflege

• Stellenplan: Für Pflege und unterstützende Dienste
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Welche Werkzeuge/Ressourcen/Instrumente gibt es?

• Analyse der Kostenrechnung durch Profi

• Analyse aller Leistungen (Aufwand-Nutzen, Kosten-Ertrag)

• Analyse des Pricing und der Taxstruktur

• Benchmarking der Heime (HeBeS, KORE, Taxen, Leistungen)

• Konferenz der Trägerschaftsvorsitzenden (Austausch) am 6.9.2018 im AZ 

Birsfelden 


